
Steuerliche Behandlung von Blockheizkraftwerken

Diese allgemeine Info ersetzt nicht die Beratung durch den Steuerberater,
WS Wärme+Strom GmbH bietet weder steuerliche noch rechtliche Beratung an.
 
Allgemeines

Ein Blockheizkraftwerk dient der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme 
in einem Gebäude (so genannte Kraft-Wärme-Koppelung). Dabei wird mit einem 
Verbrennungsmotor zunächst mechanische Energie erzeugt und diese dann durch 
einen Generator in Strom umgewandelt. Die anfallende Abwärme des Generators 
und des Motors wird unmittelbar vor Ort zum Heizen und für die Warmwasserbe-
reitung des Gebäudes verwandt. Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz eines 
Blockheizkraftwerkes ist daher der gleichzeitige Bedarf an Strom und Wärme. Das 
Verhältnis von Wärme- zu Stromerzeugung liegt, abhängig vom Kraftwerkstyp und 
Wirkungsgrad, bei ca. 70 % Wärme und 30 % Strom.
Ebenso wie bei einer Photovoltaikanlage sind die Netzbetreiber verpflichtet, Block-
heizkraftwerke an ihr Netz anzuschließen und den in diesen Anlagen erzeugten 
Strom vorrangig abzunehmen. Der selbst erzeugte Strom wird in der Regel nur 
insoweit in das öffentliche Netz eingespeist, als er nicht in dem Gebäude selbst ver-
braucht wird.
 
Einkunftsart, Betriebseinnahmen

Auch Steuerpflichtige, die ein Blockheizkraftwerk betreiben, damit Strom erzeugen 
und diesen an den Netzbetreiber veräußern, erzielen hieraus unter der Vorausset-
zung des Beste- hens einer Gewinnerzielungsabsicht grundsätzlich Einkünfte aus 
einer gewerblichen Betätigung. Die Gewinnerzielungsabsicht ist unter Berücksichti-
gung der individuellen Leistungsdaten der Anlage, der erhaltenen Fördermittel, der 
vorgenommenen Investitionen und der Finanzierung zu überprüfen.
Zu den Einnahmen gehören zunächst die Vergütungen für den in das Netz ein-
gespeisten Strom. Daneben sind Vergütungen, die der Steuerpflichtige aus der 
Lieferung von Strom und Wärme an Dritte erzielt, Zuschläge nach dem KWKG 
2002 und eventuelle Mineralölsteuererstattungen nach dem Mineralölsteuergesetz 
als Betriebseinnahmen anzusetzen. Ist der Betreiber des Blockheizkraftwerks als 
Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes anzusehen und wird er nicht als 
Kleinunternehmer behandelt, gehören auch die vereinnahmte Umsatzsteuer sowie 
Umsatzsteuererstattungen zu den Betriebseinnahmen.
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Als Betriebsausgaben kommen insbesondere die Aufwendungen für den Einkauf 
des Brennstoffes zum Betreiben des Motors, Reparatur- und Wartungskosten, 
Finanzierungskosten, AfA, Investitionsabzugsbeträge und für den Fall, dass der 
Betreiber des Blockheizkraftwerks als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuer-
gesetzes anzusehen ist und nicht als Kleinunternehmer behandelt wird, Vorsteu-
erbeträge sowie Umsatzsteuer(voraus)zahlungen, in Betracht.

Für die Verwendung der Nutzwärme für die Beheizung und die Warmwasserver-
sorgung des privaten Wohnhauses oder der privaten Wohnung und die Verwen-
dung des Stroms für private Zwecke ist eine mit dem Teilwert zu bewertende Ent-
nahme anzusetzen. Dieser bestimmt sich nach den anteiligen Herstellungskosten 
des entnommenen Stroms bzw. der entnommenen Nutzwärme, zu denen auch 
die ertragsteuerlichen Abschreibungen und Finanzierungskosten gehören. Dies 
ent- spricht der umsatzsteuerlichen Behandlung des Blockheizkraftwerkes.
Die Aufteilung zwischen privater und betrieblicher Stromerzeugung einerseits und 
privater Wärmeerzeugung andererseits obliegt dem Steuerpflichtigen. Sie kann 
aus Vereinfachungsgründen anhand der vom Hersteller bescheinigten Kennzahlen 
oder Leistungsangaben vorgenommen werden.

Betriebsvorrichtung oder unselbständiger Gebäudebestandteil

Der Zweck eines Blockheizkraftwerks liegt nicht ausschließlich in der Stromerzeu-
gung, sondern auch darin, ein Gebäude zu beheizen und mit warmem Wasser zu 
versorgen. Da jedoch der betriebliche Zweck der Stromerzeugung im Vordergrund 
steht, ist ein Blockheizkraftwerk für ertragsteuerliche Zwecke „wie” eine Betriebs-
vorrichtung als selbständiges, bewegliches Wirtschaftsgut zu behandeln.
Hinsichtlich der AfA gelten die selben Grundsätze wie bei Photovoltaikanlagen. 
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Blockheizkraftwerks beträgt nach 
der amtlichen AfA- Tabelle vom 15.12.2000 10 Jahre.

Sofern sowohl der erzeugte Strom ganz oder teilweise veräußert als auch die 
erzeugte Wärme ganz oder teilweise in ein öffentliches Wärmenetz eingespeist, 
unmittelbar an Dritte (z. B. Mieter) veräußert oder für die Beheizung eigenbetrieb-
licher Gebäude oder Einrichtungen verwendet wird, liegt für Zwecke der Steuer-
begünstigungen keine unmittelbare Privatnutzung des Blockheizkraftwerks vor. 
Es handelt sich vielmehr, genauso wie bei Photovoltaikanlagen, um eine – der 
Produktion nachfolgende – Entnahme der betrieblich erzeugten Wirtschaftsgüter 
„Strom” und „Wärme”. Wird aber die gesamte mit dem Blockheizkraftwerk erzeug-
te Wärme ausschließlich privat verwendet, z. B. wenn das Blockheizkraftwerk in 
einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohngebäude an die Stelle der Zen-
tralheizung und Warmwasserbereitung tritt, so liegt regelmäßig eine schädliche 
Privatnutzung vor, die einen Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschrei-
bung ausschließt. Ordnet der Steuerpflichtige in diesen Fällen das Blockheizkraft-
werk zulässigerweise dem Betriebsvermögen des Gewerbebetriebs Stromerzeu-
gung zu, ist die Bewertung der Wärmeentnahme nach den in Tz. 2b) dargelegten 
Grundsätzen vorzunehmen.
Das Vorstehende gilt nicht für ein Blockheizkraftwerk, welches in einem techni-
schen Zusammenhang mit einer Biogasanlage genutzt wird. In diesen Fällen ist 
das Blockheizkraftwerk ein integrierter Bestandteil der gesamten Biogasanlage 
und mit dieser einheitlich abzuschreiben; die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
einer Biogasanlage beträgt nach der amtlichen AfA-Tabelle 16 Jahre.



Umsatzsteuer

Soweit der Betreiber eine Anlage zur Stromgewinnung den erzeugten Strom 
ganz oder teilweise, regelmäßig und nicht nur gelegentlich in das allgemeine 
Stromnetz einspeist, dient diese Anlage ausschließlich der nachhaltigen Erzie-
lung von Einnahmen aus der Stromerzeugung. Eine solche Tätigkeit begründet 
daher – unabhängig von der Höhe der erzielten Einnahmen und unabhängig 
von der leistungsmäßigen Auslegung der Anlage – die Unternehmereigen-
schaft des Betreibers, sofern dieser nicht bereits anderweitig unternehme-
risch tätig ist.

Ist eine solche Anlage – unmittelbar oder mittelbar – mit dem allgemeinen 
Stromnetz verbunden, kann davon ausgegangen werden, dass der Anlagen-
betreiber eine unternehmerische Tätigkeit ausübt. Eine Unternehmereigen-
schaft des Betreibers der Anlage ist grundsätzlich nicht gegeben, wenn eine 
physische Einspeisung des erzeugten Stroms nicht möglich ist (z. B. auf Grund 
unterschiedlicher Netzspannungen), weil hierbei kein Leistungsaustausch 
zwischen dem Betreiber der Anlage und dem des allgemeinen Stromnetzes 
vorliegt.
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